Kurzantragsformular der Ethikkommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum für studentische Abschlussarbeiten

Mit der Einreichung bestätigt der*die Antragsteller*in
· mit den rechtlichen und ethischen Richtlinien des Forschungsprojektes vertraut zu sein (z.B. Deklaration von Helsinki) und diese in der Konzeption und Vorbereitung der Studie beachtet zu haben.
· jegliche personenbezogenen Daten (d.h. Daten, die die Identifikation einzelner Proband*innen ermöglichen) sowie jegliche Video- bzw. Audioaufzeichnungen in Übereinstimmung mit geltenden Datenschutzregeln zu handhaben.
· dass alle Aussagen im Kurzfragebogen nach bestem Wissen und Gewissen korrekt dargestellt sind.

Titel des Forschungsvorhabens:



Einreichungsdatum: 

Bitte ankreuzen: Es handelt sich um einen Ethikantrag im Rahmen einer
	□ Bachelor-Arbeit 	□ Master- Arbeit

Antragsteller*in (betreuende*r Professor*in):

Nachname, Vorname:    	

Fachbereich / Studienbereich:   	

E-Mail-Adresse:   	

Falls zutreffend, weitere beteiligte Forscher*innen & kooperierende Einrichtungen:

Nachnamen, Vornamen/ E-Mail-Adressen:
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	Bitte beantworten Sie alle Fragen mit ja oder nein (Kreuz setzen):
	ja
	nein

	1. Freiwilligkeit
Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Studie gewährleistet?
	
	

	2. Einwilligung
Wird von den Teilnehmer*innen eine informierte (schriftliche) Einwilligung bzgl. der Teilnahme an der Studie sowie der Datenerfassung eingeholt?1
	
	

	3. Aufklärung 
Werden die Proband*innen aufgeklärt über 
(a) den Zweck der Studie,
(b) die erwartete Dauer der Untersuchung und das Vorgehen,
(c) ihr Recht darauf, die Teilnahme abzulehnen oder sie zu beenden,
(d) absehbare Konsequenzen der Nichtteilnahme oder vorzeitiger Beendigung der Teilnahme,
(e) absehbare Faktoren, von denen man vernünftigerweise erwarten kann, dass sie die Teilnahmebereitschaft beeinflussen (z.B. potentielles Risiko),
(f) den voraussichtlichen Erkenntnisgewinn der Studie,
(g) die Gewährleistung von Vertraulichkeit und Anonymität sowie ggf. deren Grenzen,
(h) den Bonus für die Teilnahme,
(i) die unterschiedlichen Versuchsgruppen bei Experimentalstudien,
(j) an wen sie sich mit Fragen zum Forschungsvorhaben sowie zu ihren Rechten als Proband*innen wenden können?
	
	

	4. Besonders vulnerable Personen
Nehmen an der Studie Personen teil, die einer vulnerablen Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können?
	
	

	5. Verdeckte Teilnahme
Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)?
	
	

	6. Intimität bzw. Gefahr der Stigmatisierung
Zielt die Studie auf Themen ab, die für die Teilnehmenden von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten)?
	
	

	7. Täuschung
Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der Teilnehmer*innen oder werden den Teilnehmer*innen gezielt Information vorenthalten?
(Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.)
	
	

	8. Psychische Belastungen
Besteht das Risiko, dass die Studie bei den Teilnehmer*innen psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?
	
	

	9. Körperliche Risiken
Werden die Teilnehmer*innen durch die Teilnahme an der Studie körperlichen Risiken (z.B. Schmerzen, unerwünschte Nebenwirkungen) bzw. potentiell belastenden oder invasiven Prozeduren ausgesetzt?
	
	

	10. Substanzvergabe
Werden den Teilnehmer*innen in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?
	
	

	11. Video- und Audioaufnahmen
Werden Video- bzw. Audioaufnahmen gemacht, ohne dass die Teilnehmer*innen vorab ihre Einwilligung hierzu gegeben haben?
	
	

	12. Entnahme von Substanzen
Werden den Teilnehmer*innen Körpersubstanzen entnommen (Blut, Speichel, etc.)?
	
	

	13. Vergütung bzw. Teilnahmeanreize
Werden den potenziellen Teilnehmer*innen finanzielle oder anderweitige Anreize angeboten?1
	
	

	14. Interessenskonflikte
Besteht bei den Antragsteller*innen/ Projektmitarbeiter*innen ein Interessenkonflikt aufgrund (a) wirtschaftlicher oder persönlicher Verbindungen zu Auftraggeber*innen oder Kooperationspartner*innen, deren Interessen vom Ergebnis der Forschung positiv oder negativ betroffen sein könnten, oder (b) aufgrund anderer Faktoren, welche die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Urteils der Antragsteller*innen beeinflussen könnten?
	
	

	15. Nachteile bei Nichtteilnahme
Ergibt sich durch die Nichtteilnahme an der Studie für die Teilnehmenden ein direkter Nachteil bzw. negative Konsequenz? 
	
	

	16. Abbruchmöglichkeit der Teilnahme
Haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Teilnahme während des Studienverlaufes auf eigenen Wunsch und ohne negative Konsequenzen abzubrechen und wurde ihnen das vorab kommuniziert?
	
	




Sollten Sie bei keiner der oben genannten Fragen im farbig markierten Feld angekreuzt haben, so können Sie dieses Dokument in Verbindung mit einer knappen Studienbeschreibung (halbe bis eine Seite; beides bitte als zusammengeführtes PDF) per E-Mail an bei der Ethikkommission (ethikantrag@hs-bochum.de) einreichen.
[bookmark: _GoBack]
Sollten Sie hingegen bei mindestens einer der oben genannten Fragen im farbig markierten Feld angekreuzt haben, dann bedarf es eines vollständigen Verfahrens bzw. Antrags.


________________________________________________________________________________________
Datum						Name der*des Antragsteller*in (betreuende*r Professor*in)





















1 Auf eine explizite Einwilligung kann verzichtet werden, „(1) wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Teilnahme an der Forschung keinen Schaden oder kein Unbehagen erzeugt, die über alltägliche Erfahrungen hinausgehen, und wenn die Forschung sich (a) auf gängige Erziehungsmethoden, Curricula oder Unterrichtsmethoden im Bildungsbereich bezieht; (b) auf anonyme Fragen/Fragebögen, freie Beobachtungen oder Archivmaterial bezieht, dessen Enthüllung die teilnehmenden Personen nicht den Risiken einer straf- oder zivilrechtlichen Haftbarkeit, finanzieller Verluste, beruflicher Nachteile oder Rufschädigungen aussetzt und bei denen die Vertraulichkeit gewährleistet ist; (c) auf Faktoren bezieht, welche die Arbeits- und Organisationseffizienz in Organisationen betreffen, deren Untersuchung keine beruflichen Nachteile für die teilnehmenden Personen haben können und bei denen die Vertraulichkeit gewährleistet ist, oder (2) wenn die Forschung anderweitig durch Gesetze und Verordnungen erlaubt ist“ (DGPS, 2017, S. 22). Sollte einer dieser Gründe zutreffen, dann kann trotz der Beantwortung der Frage 2 mit „nein“ ein Kurzantrag gestellt werden. Bitte nehmen Sie auf den Grund, warum eine explizite Einwilligung nicht von Nöten ist, Bezug.

² Als nötigend sind Anreize immer dann anzusehen, wenn diese so ausgestaltet sind, dass „vermutet werden muss, dass der Proband Risiken einzugehen bereit ist, die er höchstwahrscheinlich ohne diese Entschädigung nicht eingegangen wäre“ (Spickhoff & Knebe, 2014, S. 158). Hierunter fallen in der Regel solche Anreize nicht, die eine angemessene Entschädigung des Probanden für dessen Fahrtkosten, Verdienstausfall bzw. Zeitaufwand darstellen.


Der Inhalt des Kurzantrages bezieht sich auf relevante Teile der Berufsethischen Richtlinien der DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie (2016) sowie den „Standard-Fragebogen für Anträge auf ethische Prüfung durch die Ethik-Kommission der Universität Paderborn“ und wurde durch die Ethikkommission der HS Bochum angepasst.
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